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Inhalte Anmeldung 

Falls Sie nun Interesse an einem 
Beratungstermin haben, dann melden Sie 
sich entweder per Telefon oder schicken Sie 
uns eine E-Mail. Somit können wir daraufhin 
mit Ihnen einen Beratungstermin vereinbaren.  
 

Veranstaltungsort 

 

Das gemeinsame Üben in festen Gruppen ist 
Voraussetzung, um gruppendynamische 
Effekte zu fördern, den Erfahrungsaustausch 
zwischen den Betroffenen zu unterstützen 
und damit den Selbsthilfecharakter der 
Leistung zu stärken. Rehabilitationssportarten 
sind Gymnastik, Leichtathletik, Schwimmen, 
Bewegungsspiele in Gruppen, soweit es sich 
um Übungen handelt, mit  
denen das Ziel des REHASPORT`S erreicht 
werden kann. 
 
 
Was erwartet Sie bei UNS: 

 Kleine und große Spiele 

 Bewegungsschulung 

 Körperschulung 

 Sturzprophylaxe 

 Kraft- & Ausdauertraining 

 Entspannungstechniken 

 Faszientraining 

 

 

 

 

 

 

 

 

SportBildungswerk  

Außenstelle Paderborn 

Außenstelle Paderborn 

Am Bischofsteich 42 

33102 Paderborn 

Telefon: 05251 545591-0 

Email: info@ksb-paderborn.de 

Internet: www.ksb-paderborn.de 

 

Geschäftszeiten 

Montag bis Freitag 09:00 – 17:00 Uhr 

 

SportBildungswerk des Landessportbundes NRW  e.V. 

 

Kontakt 

mailto:info@ksb-paderborn.de
http://www.ksb-paderborn.de/


 

 

Ziele 

Durch Übungen, die auf die Art und 
Ausprägung der Erkrankung und den 
individuellen gesundheitlichen 
Allgemeinzustand der Menschen abgestimmt 
sind, das Rehabilitationsziel zu erreichen und 
zu sichern.  

Vorrangige Ziele des REHASPORT`S sind: 

 Folgeschäden zu vermindern  

 die Gesundheit zu stärken 

 unter Anleitung, später eigenständig, 

regelmäßige Sportübungen zu 

absolvieren  

 Regelmäßigkeit und Langfristigkeit 

der sportlichen Betätigung  

 langfristige Steigerung der Belastung 

sowie Gruppendynamik 

 Steigerung der Lebensqualität 

REHASPORT wirkt mit den Mitteln des Sports 
und sportlich ausgerichteter Spiele 
ganzheitlich auf die  Behinderung bedrohten 
Menschen ein. 

 

Verordnung 

REHASPORT wird von einem Arzt oder Ärztin 

verordnet und von den Rehabilitationsträgern, 

z.B. Krankenkasse, zeitlich begrenzt als 

Pflicht-Leistung finanziert. Der 

Leistungsumfang variiert mit der Schwere der 

Beeinträchtigung. Im Regelfall erfolgt die 

ärztliche Verordnung für die Absolvierung von 

50 Übungseinheiten à mindestens 45 Minuten 

in höchstens 18 Monaten. Die ärztliche 

Bescheinigung über die Notwendigkeit von 

REHASPORT ist im Allgemeinen auf bis zu 

zwei höchstens drei Übungsveranstaltungen 

je Woche festgelegt. Maßgeblich für eine 

angemessene Verordnungsdauer sind die 

Verhältnisse des Einzelfalls, daher gelten die 

oben genannten Angaben als Richtwerte. 

REHASPORT soll in erster Linie „Hilfe zur 

Selbsthilfe“ bieten. REHASPORT ist daher 

nicht als Dauerleistung angelegt, sondern soll 

dahin führen, langfristig selbstständig und 

eigenverantwortlich Bewegungstraining 

durchzuführen. Aus medizinischen Gründen 

kann der REHASPORT auch über einen 

längeren Zeitraum verordnet werden. 

Bevor mit dem REHASPORT begonnen 

werden kann, muss die Teilnahme durch den 

zuständigen Rehabilitationsträger, genehmigt 

werden. Dazu muss der Antrag auf 

Kostenübernahme bei der Krankenkasse 

eingereicht werden. Diese teilt mit, ob die 

Übernahme der Kosten bewilligt wird. 

 

http://www.einfach-teilhaben.de/DE/Service/Glossar/Functions/glossar.html;jsessionid=51492D6CA2368B2A198A85FD48B3DEEA.1_cid345?lv2=5411046&lv3=299254
http://www.einfach-teilhaben.de/DE/Service/Glossar/Functions/glossar.html?lv2=5411078&lv3=299530

